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BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 052/2025/1

Beschlussvorschlag:

Die „Ordnungsbehördliche Verordnung über die Freigabe von zwei verkaufsoffenen
Sonntagen 2025“ wird beschlossen.

Sachverhalt:

Die Antragstellerin Werbegemeinschaft Schwelm hat sich kurzfristig entschlossen auf
den Verkaufssonntag am 3. Advent (14.12.2025) zu verzichten (s. Anlage 8). Der
Hauptausschuss hat diese Änderung in der Sitzung am 03.04.2025 zur Kenntnis
genommen und schlägt dem Rat vor, die geänderte Ordnungsbehördliche Verordnung
zu beschließen.

Auf die ausführliche Sachverhaltsdarstellung der Vorlage 052/2025 wird verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Auswirkungen auf das Klima:

neutrale Auswirkungen

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts ÖFFENTLICH

Freigabe von zwei verkaufsoffenen Sonntagen 2025
Datum

07.04.25
Geschäftszeichen

212 Pk
Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl)

Anlage 1 Antrag WGS (3 Seiten)
Anlage 2 Verordnungstext neu
Anlage 3 verkaufsoffener Bereich
Trödelmärkte (1 Seite)
Anlage 4 Stellungnahme Kath. Kirche (2
Seiten)
Anlage 5 Stellungnahme SIHK (1 Seite)
Anlage 6 Stellungnahme Ev. KG (1 Seite)
Anlage 7 Stellungnahme Verdi (4 Seiten)
Anlage 8 Absage VKS 14.12.2025

Federführender Fachbereich:

Fachbereich 210 - Bürgerservice
Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsgremien Beratungstermine Zuständigkeit

Rat der Stadt Schwelm 10.04.2025 Entscheidung

Der Bürgermeister
gez. Langhard


